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Erwägungen

E. 1
Das Revisionsverfahren gemäss StPO gliedert sich grundsätzlich in zwei Phasen, nämlich
in eine Vorprüfung ( Art. 412 Abs. 1 und 2 StPO ) und in eine materielle Prüfung der
geltend gemachten Revisionsgründe (Art. 412 Abs. 3 und 4 sowie Art. 413 StPO ). Es
handelt sich um ein zweistufiges Verfahren, für welches das Berufungsgericht zuständig ist
( Art. 412 Abs. 1 und 3 StPO ).

Bei der vorläufigen und summarischen Prüfung des Revisionsgesuchs im Sinne von Art.
412 StPO sind grundsätzlich die formellen Voraussetzungen zu klären. Das Gericht kann
jedoch auf ein Revisionsgesuch auch nicht eintreten, wenn die geltend gemachten
Revisionsgründe offensichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind ( BGE 143 IV 122
E. 3.5 S. 129).

Die Vorinstanz trat auf das Revisionsgesuch im Vorprüfungsverfahren gestützt auf Art. 412
Abs. 2 StPO nicht ein. Dieser Nichteintretensentscheid ist ein formeller Endentscheid i.S.v.
Art. 90 BGG (vgl. Urteil 6B_1186/2017 vom 22. Dezember 2017 E. 1.1 e contrario).

E. 2
Front running wird etwa als Insidergeschäft oder manipulatorische Technik verstanden
(Urteil 6B_782/2014 vom 22. Dezember 2014 E. 2.3 mit Hinweisen), bei der ein Broker
sein Wissen um Kundenaufträge dadurch nutzt, dass er vor Auftragsabwicklung selber noch
entsprechende Geschäfte tätigt (NIGGLI/WANNER, in: Basler Kommentar, Strafrecht II,
3. Aufl. 2013, N. 28 zu Art. 161bis StGB ), oder bei der ein externer Vermögensverwalter
sein Wissen über bevorstehende Kundenaufträge ausnützt, um sich auf eigene Rechnung
mit entsprechenden Titeln einzudecken und sie anschliessend gewinnbringend zu verkaufen
(MARK PIETH, Wirtschaftsstrafrecht, 2016, S. 125). Der Vorwurf ist grundsätzlich
ehrverletzend. Nach dem Kontext, in welchen front running zu stellen ist, wird eine
diesbezügliche Äusserung heute einem pönalisierten Verhalten zugeordnet (Urteil
6B_782/2014 vom 22. Dezember 2014 E. 2.4.3).

E. 3.1
Wer durch ein rechtskräftiges Strafurteil beschwert ist, kann die Revision verlangen, wenn
neue, vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen, die
geeignet sind, einen Freispruch oder eine wesentlich mildere Bestrafung der verurteilten
Person herbeizuführen ( Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO ). Revisionsrechtlich sind Tatsachen
oder Beweismittel neu, wenn sie dem früher urteilenden Gericht nicht vorgelegen haben,
auch nicht als Hypothesen (Urteil 6B_404/2011 vom 2. März 2012 E. 2.2.2), d.h. ihm
überhaupt nicht in irgendeiner Form zur Beurteilung vorlagen ( BGE 116 IV 353 E. 3a S.
357; 137 IV 59 E. 5.1.2 S. 67). Sie sind erheblich, wenn sie geeignet sind, die tatsächlichen
Feststellungen, auf die sich die Verurteilung stützt, zu erschüttern, und wenn die so



veränderten Tatsachen einen deutlich günstigeren Entscheid zugunsten des Verurteilten
ermöglichen ( BGE 130 IV 72 E. 1 S. 73). Die Revision ist zuzulassen, wenn die
Abänderung des früheren Urteils wahrscheinlich erscheint ( BGE 116 IV 353 E. 4e S. 360
f.). Die Revision dient nicht dazu, rechtskräftige Entscheide jederzeit infrage zu stellen oder
frühere prozessuale Versäumnisse zu beheben ( BGE 130 IV 72 E. 2.2 S. 74).

E. 3.2
Für das Bundesgericht ist zunächst der vorinstanzlich festgestellte Sachverhalt massgebend
( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Die Beweiswürdigung ist Aufgabe des Sachgerichts ( Art. 10 Abs.
2 StPO ). Soweit der Sachverhalt und damit die Beweiswürdigung der Vorinstanz bestritten
werden, hebt das Bundesgericht ein Urteil auf, wenn es willkürlich ist, d.h. sich im Ergebnis
( Art. 97 Abs. 1 BGG ) als schlechterdings unhaltbar erweist, nicht bereits wenn eine andere
Lösung ebenfalls vertretbar erschiene. Für die Anfechtung des Sachverhalts gilt das strenge
Rügeprinzip (Art. 42 Abs. 2 i.V.m. Art. 97 Abs. 1 und Art. 106 Abs. 2 BGG ). Auf eine
abweichende eigene Version des Geschehens und blosse Kritik am Urteil hat das
Bundesgericht nicht einzutreten ( BGE 141 IV 249 E. 1.3.1 S. 253, 317 E. 5.4 S. 324, 369
E. 6.3 S. 375; 140 III 264 E. 2.3 S. 265).

E. 3.3
Dem Beschwerdeführer ist an sich zuzustimmen, dass front running vorliegen kann, wenn
Eigengeschäfte nicht von der juristischen Person, sondern von einem Organ der beteiligten
juristischen Personen getätigt würden (Beschwerde S. 3), denn juristische Personen handeln
durch ihre Organe. Dieser Sachverhalt besteht nach dem Beschwerdeführer in casu.

Mit dieser rechtstheoretischen Ansicht ist vereinbar, wenn die Vorinstanz tatsächlich
annimmt, gehe man mit dem Beschwerdeführer davon aus, dass D.________ die
Beteiligung treuhänderisch für E.________ halte, sei es naheliegend, dass sich dieser als
Privatperson und nicht als Vertreter der Privatklägerin beteiligt habe (Beschwerde S. 4).
Der Beschwerdeführer wendet ein, die Vorinstanz sei im früheren Urteil einerseits davon
ausgegangen, dass eine Eigenbeteiligung vorlag, andererseits habe sie ein Fremdgeschäft
bestätigt. Es handle sich schlicht und einfach um eine widersprüchliche und mithin falsche
Rechtsanwendung, aus der nicht folge, dass sie durch das Urteil sozusagen zum Recht
geworden sei (Beschwerde S. 5). Der wesentliche Punkt bestehe darin, "dass das
Eigengeschäft E.________ zwischenzeitlich nachgewiesen werden kann" (Beschwerde S.
6). Zusammenfassend könne nunmehr aufgrund der neuen Beweissituation nachgewiesen
werden, dass Eigen- und Fremdgeschäfte vorlagen. "Dieses begründet den Verdacht auf
front running" (Beschwerde S. 7).

Der Beschwerdeführer behauptet Verdachtsmomente (wie im Ehrverletzungsverfahren),
keine revisionsbegründende neue Tatsache. Er müsste anhand der angefochtenen
Subsumtion aufzeigen, dass die Vorinstanz die "neue Tatsache" oder das "neue
Beweismittel" willkürlich oder unter Zugrundelegung einer falschen Rechtsauffassung
verneint hätte. Er führt Beschwerde in Strafsachen, ohne den verwendeten Begriff des
"front running" als Ausgangspunkt klar zu stellen, ohne den behaupteten Lebenssachverhalt
aktengestützt darzulegen, ohne eine Rechtsquelle zu zitieren oder eine Norm zu nennen
oder eine Aktenstelle zu bezeichnen, welche die Vorinstanz nicht beachtet, verkannt oder
verletzt haben sollte. Die Beschwerdeführung erweist sich als appellatorisch. Darauf ist
nicht einzutreten (vgl. bereits Urteil 6B_782/2014 vom 22. Dezember 2014 E. 2.5.2).

E. 4



Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten. Dem Beschwerdeführer sind die Gerichtskosten
aufzuerlegen, die aufgrund des geringfügigen Aufwands herabzusetzen sind ( Art. 66 Abs. 1
BGG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


